
Sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihre freundliche Nachfrage und Ihrem Interesse am „Altdeutschen Schäferhund“ 
und der Zucht im Altdeutschen Schäferhunde-Verband Deutschland e.V.

Der beiliegenden Informationsbroschüre können Sie unsere Vorstellung von Zucht und Haltung 
der Hunde entnehmen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den im Volksmund als „Altdeutschen“ 
bekannten Schäferhund, mit viel Hingabe und Engagement zu züchten. Dabei haben wir einerseits 
größten Wert auf Qualität der Zuchttiere gelegt und andererseits die Aufzuchtsbedingungen beim 
Züchter in den Mittelpunkt gestellt; denn er ist es, der den Hund in erster Linie prägt und auf den 
Menschen bezieht. So war es nur die logische Konsequenz, daß wir für unsere Züchter die streng-
sten Bestimmungen, in der Zucht der Rasse Deutscher Schäferhund, in unserer Zuchtordnung 
aufgenommen haben. Wir wollen damit eine seriöse und auf Qualität gerichtete Zucht dieser Tiere 
auch außerhalb des VdH bzw. SV gewährleisten.

Wenn wir damit auch Ihre Vorstellung von Zucht und Haltung der Tiere treffen, würden wir uns für 
Ihre Unterstützung durch Ihre Mitgliedschaft freuen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

       Jürgen Gökeler
	 1. Vorsitzende

Altdeutscher Schäferhunde-Verband Deutschland e.V.
- ASVD e.V. - Sitz Ansbach

Zuchtbuchführender Verein
Geschäftsstelle: Jürgen Gökeler, In der Gibitzen 5, 90530 Wendelstein, Tel. 09129/3434

Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ASVD e.V.

Der Jahresbeitrag (einschließlich Lieferung der Verbandszeitung)   		     	 beträgt Euro 30.--
je Anschlußmitglied										               Euro 10.--
Aufnahmegebühr											                Euro 20.--

Name							       Vorname						      geb.

Anschlußmitglied					     Vorname						      geb.

Anschrift													             Tel..

Bank							       BLZ					     Kto.Nr.

Die Jahresbeiträge werden mit Lastschrifteinzugsverfahren von Ihrem Konto abgebucht. Das Mitgliedsjahr entspricht dem
Kalenderjahr. Kündigungen der Mitgliedschaft müssen dem Verein bis 30. September für das nächste Jahr schriftlich vorliegen.

geworben durch:					     Datum		        Unterschrift




